
Begründung zur Klarstellungssatzung der Ortsgemeinde Trittenheim
gemäß $ 34 Abs.4 Nr. 1 des Baugesetzbuches (BauGB)

Die Ortsgemeinde Trittenheim grenztdurch den Erlass der Klarstellungssatzung
den Innenbereich vom Außenbereich verbindlich ab. Hierdurch wird die
Zulässigkeit von Bauvorhaben in diesem Bereich geklärt. vorhaben, die
innerhalb der Abgrenzungder Satzung liegen, richten sich nach $ 34 BauGB,
Vorhaben, die außerhalb der Abgrenzung der Satzung liegen, riclten sich nach $
35 BauGB.

Durch den Erlass der Klarstellungssatzung wird die Abgrenzungder Ortslage
zum Außenbereich einer verbindlichen ordnung zugeführt.
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